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Regeste

Regeste Art. 13 Abs. 1 IVG; Ziff. 205 Anhang GgV-EDI; angeborene Dysplasie der Zähne
als Geburtsgebrechen. Die versicherte Person hat bereits dann Anspruch auf medizinische
Massnahmen zur Behandlung einer angeborenen Dysplasie der Zähne (Ziff. 205 Anhang
GgV-EDI), wenn mit dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit feststeht, dass mindestens zwölf Zähne der zweiten
Dentition nach ihrem Durchbruch hochgradig befallen sein werden (E. 4).

Erwägungen

E. 3.1
Versicherte haben nach Art. 13 Abs. 1 IVG bis zum vollendeten 20. Altersjahr Anspruch
auf medizinische Massnahmen zur Behandlung von Geburtsgebrechen. Als
Geburtsgebrechen gelten gemäss Art. 3 Abs. 2 ATSG diejenigen Krankheiten, die bei
vollendeter Geburt bestehen. Grundsätzlich werden medizinische Massnahmen nach Art. 13
Abs. 1 IVG gewährt für die Behandlung angeborener Missbildungen, genetischer
Krankheiten sowie prä- und perinatal aufgetretener Leiden ( Art. 13 Abs. 2 IVG ), die
fachärztlich diagnostiziert sind (lit. a), die Gesundheit beeinträchtigen (lit. b), einen
bestimmten Schweregrad aufweisen (lit. c), eine langdauernde oder komplexe Behandlung
erfordern (lit. d) und mit medizinischen Massnahmen nach Art. 14 IVG behandelbar sind
(lit. e). Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. e IVV (SR 831.201) ist ein Leiden mit einem bestimmten
Schweregrad im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. c IVG ein Leiden, das ohne Behandlung eine
anhaltende und nicht mehr vollständig korrigierbare funktionelle Einschränkung zur Folge
hat.

E. 3.2
Nach Art. 14 ter Abs. 1 lit. b IVG bestimmt der Bundesrat die Geburtsgebrechen, für die
medizinische Massnahmen nach Art. 13 IVG gewährt werden; der Bundesrat hat diese
Kompetenz in Art. 3 bis BGE 151 V 322 S. 324 Abs. 1 IVV an das Eidgenössische
Departement des Innern (EDI) subdelegiert. Gestützt auf diese Subdelegation hat das
Departement die Verordnung des EDI vom 3. November 2021 über Geburtsgebrechen
(GgV-EDI; SR 831.232.211) erlassen; die Liste der Geburtsgebrechen befindet sich im
Anhang dieser Verordnung.

E. 3.3
Angeführt in Ziff. 205 Anhang GgV-EDI ist die angeborene Dysplasie der Zähne, sofern
mindestens 12 Zähne der zweiten Dentition nach Durchbruch hochgradig befallen sind; bei
der Odontodysplasie (Ghost Teeth) genügt der Befall von zwei Zähnen in einem
Quadranten. Die Diagnose muss durch eine Vertreterin oder einen Vertreter der
Schweizerischen Zahnärztegesellschaft (SSO), die oder der von der IV für diese spezifische



Abklärung anerkannt ist, überprüft werden. Gemäss Rz. 205.2 des Kreisschreibens des BSV
über die medizinischen Eingliederungsmassnahmen der IV (KSME) fallen unter Ziff. 205
Anhang GgV-EDI beispielsweise die Amelogenesis imperfecta, die Dentinogenesis
imperfecta und die Dentindysplasie. Fehlende Zahnanlagen der zweiten Dentition sind nach
Rz. 205.5 KSME wie befallene Zähne zu rechnen.

E. 4.1
Gemäss den grundsätzlich verbindlichen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen leidet
der Beschwerdeführer (unter anderem) an einer durch eine homozygoten Mutation im
LTBP3 Gen verursachten Amelogenesis imperfecta und damit an einem Zahnleiden,
welches sich grundsätzlich unter den Begriff der angeborenen Dysplasie der Zähne im
Sinne von Ziff. 205 Anhang GgV-EDI subsumieren lässt. Aufgrund seiner Genmutation
weist er zudem einen stark verzögerten Zahndurchbruch auf; im Zeitpunkt der Verfügung
waren erst sechs Zähne der zweiten Dentition durchgebrochen. Wie die Vorinstanz festhält,
ist auf den orthopantographischen Aufnahmen jedoch nunmehr ersichtlich, dass auch die
retinierten Zähne hypoplastische Veränderungen aufweisen. Die durchbrechenden Zähne
müssten jeweils kurz nach dem Durchbruch konservierend behandelt werden, um eine
Devitalisierung zu vermeiden. Gemäss Ziff. 205 Anhang GgV-EDI ist eine angeborene
Dysplasie der Zähne nur dann als Geburtsgebrechen, welches Anspruch auf medizinische
Massnahmen im Sinne von Art. 13 Abs. 1 IVG verleiht, anzuerkennen, sofern mindestens
zwölf Zähne der zweiten Dentition nach Durchbruch hochgradig befallen sind. Da im BGE
151 V 322 S. 325 Zeitpunkt der Verfügung beim Beschwerdeführer erst sechs Zähne
durchgebrochen waren, verneinten Vorinstanz und Verwaltung einen entsprechenden
Anspruch.

E. 4.2
Sinn und Zweck der Einschränkung gemäss Ziff. 205 Anhang GgV-EDI, wonach
mindestens zwölf Zähne der zweiten Dentition nach Durchbruch hochgradig befallen sein
müssen, besteht darin, einen gewissen Mindestschweregrad des Geburtsgebrechens
festzulegen, ab welchem erst Leistungen der Invalidenversicherung geschuldet sind (vgl.
auch Urteil I 173/97 vom 6. November 1998 E. 3c). Geburtsgebrechen, welche - auch ohne
Behandlung - nicht zu anhaltenden oder nicht mehr vollständig korrigierbaren funktionellen
Einschränkungen führen, verleihen keinen Anspruch auf medizinische Massnahmen im
Sinne von Art. 13 IVG (vgl. Art. 13 Abs. 2 lit. c IVG i.V.m. Art. 3 bis Abs. 1 IVV e
contrario; vgl. auch ERWIN MURER, Invalidenversicherungsgesetz [ Art. 1-27 bis IVG ],
2014, N. 130 f. zu Art. 13 IVG ). Demgegenüber ist nicht Sinn und Zweck dieser
Einschränkung, den Anspruch bei Geburtsgebrechen, welche den geforderten
Mindestschweregrad aufweisen, zeitlich aufzuschieben. So ist anerkannt, dass auch sog.
"latente" Geburtsgebrechen, mithin solche, die bei der vollendeten Geburt bereits
vorhanden, hingegen nach aussen noch nicht sichtbar waren, einen Anspruch begründen
können. Entsprechend ist der Zeitpunkt, in dem ein Geburtsgebrechen als solches anerkannt
wird, grundsätzlich unerheblich (vgl. MEYER/REICHMUTH, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4. Aufl. 2022, N. 5 zu
Art. 13 IVG ; MICHEL VALTERIO, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI],
Commentaire, 2018, N. 7 zu Art. 13 IVG ). Weder die Invalidenversicherung noch die
versicherte Person haben ein Interesse daran, die Behandlung eines schweren
Geburtsgebrechens zu verzögern und so die spätere Behandlung zu erschweren oder gar den
Erfolg derselben zu gefährden. Daraus folgt, dass entgegen den vorinstanzlichen



Erwägungen ein Anspruch auf medizinische Massnahmen nicht erst dann entsteht, wenn
mindestens zwölf Zähne der zweiten Dentition durchgebrochen und hochgradig befallen
sind. Vielmehr besteht der Anspruch bereits ab jenem Zeitpunkt, in dem mit dem im
Sozialversicherungsrecht üblichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (vgl.
BGE 150 II 321 E. 3.6.3; BGE 144 V 427 E. 3.2; BGE 139 V 176 E. 5.3; BGE 126 V 353
E. 5b) feststeht, dass mindestens zwölf Zähne der zweiten Dentition nach ihrem Durchbruch
hochgradig befallen sein werden. BGE 151 V 322 S. 326

E. 4.3
Gemäss den grundsätzlich verbindlichen vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen waren
im Zeitpunkt der Verfügung erst sechs Zähne der zweiten Dentition durchgebrochen und
hochgradig befallen; allerdings war nunmehr orthopantographisch nachgewiesen, dass auch
die retinierten Zähne hypoplastische Veränderungen aufweisen. Damit war im
Verfügungszeitpunkt ein Geburtsgebrechen im Sinne von Ziff. 205 Anhang GgV-EDI
nachgewiesen. Entsprechend ist die Beschwerde gutzuheissen, das angefochtene Urteil und
die Verfügung der IV-Stelle sind aufzuheben, und die Sache ist an die IV-Stelle
zurückzuweisen, damit diese nach Prüfung der übrigen Anspruchsvoraussetzungen über den
Anspruch des Beschwerdeführers auf medizinische Massnahmen neu verfüge.
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